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Beschluss:

1. Der Übernahme der einmaligen Kosten für die Erstausstattung der 

Seniorenbegegnungsstätte Schleißheimer Straße in Höhe von 150.000 Euro 

sowie der anteiligen Mietkosten für das Jahr 2022 in Höhe von 11.810 Euro 

aus eigenen Budgetmitteln des Sozialreferats wird zugestimmt. 

2. Das Sozialreferat wird beauftragt, die Zuwendung an investiven Mitteln an die 

Trägerin mittels eines einmaligen Bescheides für die notwendige 

Erstausstattung in Höhe von maximal 150.000 Euro gewähren. Die 

Zweckbestimmung (d. h. die Rückforderung bei fremder Verwendung) sowie 

die Bindungsfrist sind im jeweiligen Bescheid geregelt. Das Sozialreferat wird 

beauftragt, die im Jahr 2022 einmalig erforderlichen zahlungswirksamen 

Haushaltsmittel für die Ersteinrichtungskosten von bis zu 150.000 Euro wie 

dargestellt aus eigenen Budgetmitteln zu finanzieren. Der Betrag i. H. v. 

150.000 Euro wird im Haushalt im Rahmen des Schlussabgleichs 2022 

berücksichtigt und von der Finanzposition 4993.788.6000.5 auf die 

Finanzposition 4705.988.7560.2 umgeschichtet.

 

3. Zuschuss

Das Sozialreferat wird beauftragt, die im Jahr 2022 einmalig erforderlichen 

zahlungswirksamen Haushaltsmittel für die anteiligen Mietkosten in 2022 

i. H. v. 11.810 Euro wie dargestellt aus eigenen Budgetmitteln zu finanzieren. 

Der Betrag i.H.v. 11.810 Euro wird im Haushalt im Rahmen des 

Schlussabgleichs 2022 berücksichtigt und von der Finanzposition 

4993.788.6000.5 auf die Finanzposition 4705.700.0000.5 umgeschichtet.
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4. Mehrjahresinvestitionsprogramm 

Die Fortschreibung des Mehrjahresinvestitonsprogramms ist wie folgt zu 

ändern: 

MIP alt:

Ersteinrichtungskosten Seniorenbegegnungsstätte Schleißheimer Straße 450, 

Unterabschnitt 4705 Maßnahmen-Nr. 7560, Rangfolgen-Nr. 002 (Euro in 

1.000) nicht vorhanden 

MIP neu:

Ersteinrichtungskosten Seniorenbegegnungsstätte Schleißheimer Straße 450, 

Unterabschnitt 4705 Maßnahmen-Nr. 7560, Rangfolgen-Nr. 002 (Euro in 

1.000)

Grupp-

ierung

Gesam

t-

kosten

Finanz

bis

2020

Programmzeitraum 2021 bis 2025

(Euro in 1.000)

nachrichtlich

Summe 

2021- 

2025

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 ff.

988 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0

Summe 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0

St. A. 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0

5. Das Sozialreferat wird beauftragt, die Finanzierung der dauerhaft 

erforderlichen Haushaltsmittel für die jährlichen Mietkosten i. H. v. 141.724 

Euro ab dem Jahr 2023 im Rahmen des gültigen 

Haushaltsplanaufstellungsverfahrens anzumelden und im Jahr 2022 in einer 

gesonderten Beschlussvorlage zur Entscheidung vorzulegen. 

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


